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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtshilfe

In seinen Antworten auf Einfache Anfragen von Rechsteiner (sp, SG) (DA 94.1059) und de
Dardel (sp, GE) (DA 94.1063) hielt der Bundesrat fest, dass die Schweiz im Fall der
Bestechung ausländischer Amtsinhaber durch Bürger dieser Staaten vollumfänglich
Rechtshilfe gewähre, da dieses Delikt ja auch in der Schweiz strafbar sei. Die
Bankenkommission bezeichnete in ihrem Jahresbericht für 1993 die wissentliche
Verwaltung von Schmiergeldern durch Banken als unstatthaft, da mit der in der
Bewilligung geforderten Gewähr einer einwandfreien Geschäftsführung nicht vereinbar.
In mehreren ausländischen Korruptionsfällen leisteten kantonale Behörden im
Berichtsjahr Rechtshilfe. So unter anderem bei Verfahren gegen die ehemaligen
Premierminister Mitsotakis (Griechenland) und Craxi (Italien).
(Siehe auch 1993.) 1

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 17.06.1994
HANS HIRTER

Auf der gesetzlichen Grundlage des 2010 angenommenen Bundesgesetzes über die
Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter
Personen hat das eidgenössische Finanzdepartement mit einer Klage an das
Bundesverwaltungsgericht die Rückerstattung der Duvalier-Gelder an Haiti in die Wege
geleitet. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 03.05.2011
NADJA ACKERMANN

Im Jahr 2013 konnten die CHF 5 Mio. Duvalier-Gelder an Haiti zurückerstattet werden.
Die Angehörigen des ehemaligen Staatspräsidenten hatten keine Beschwerde gegen das
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts eingereicht. Auf drei Jahre weiterhin gesperrt
bleiben jedoch die CHF 760 Mio. aus Tunesien und Ägypten, die im Zuge des Arabischen
Frühlings auf Schweizer Bankkonten eingefroren worden waren. 3

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 17.12.2013
NADJA ACKERMANN

Strafrecht

Der Ständerat stimmte mit seiner Annahme einer Motion seiner Rechtskommission zu,
den Bundesrat mit der Ausarbeitung einer gesetzlichen Grundlage, welche die
Strafbarkeit der Datenhehlerei festhält, zu beauftragen. Nach den bestehenden
Normen fällt die entgeltliche oder unentgeltliche Verwendung und Weitergabe von
unrechtmässig erworbenen Daten durch die Maschen der Gesetze. Durch die
Gesetzesrevision soll insbesondere die Hehlerei von Bankdaten bestraft werden. 4

MOTION
DATUM: 04.12.2012
NADJA ACKERMANN

Eine Motion der ständerätlichen Kommission für Rechtsfragen, welche die Verwendung
und die Weitergabe von unrechtmässig erworbenen Bankkundendaten strafbar machen
wollte, scheiterte im Nationalrat durch den Stichentscheid der Präsidentin. Einerseits
sahen die Gegner keinen Handlungsbedarf und andererseits wollten sie verhindern,
dass ein allfällig neu eingeführter Straftatbestand Datenhehlerei nur auf
Bankkundendaten beschränkt würde. 5

MOTION
DATUM: 19.06.2013
NADJA ACKERMANN

Die Akte „Angolagate“ wird in der Schweiz definitiv geschlossen. Die
Bundesanwaltschaft hat entschieden, die im April 2013 von angolanischen
Staatsbürgern und der britischen NGO "Corruption Watch" eingereichte Strafanzeige
nicht weiterzuverfolgen und eine Nichtanhandnahmeverfügung zu erlassen. Der Fall
begann in den 90er Jahren, als zwischen Angola und Russland Verträge abgeschlossen
wurden, wonach der afrikanische Staat seine Schulden aus der Sowjetzeit durch
Erdölverkäufe abzuzahlen habe. In diesem Zusammenhang kam es zu Geldtransaktionen
über Schweizer Bankverbindungen. Die Schweiz hatte bereits 2004 und 2010 mit Angola
ein Abkommen betreffend der Rückführung von angolanischen Vermögenswerten im
Umfang von insgesamt 64 Mio. US-Dollar für humanitäre Projekte zugunsten der
angolanischen Bevölkerung unterzeichnet. Aufgrund neuer Erkenntnisse aus dem
Bericht „The Corrupt Angola-Russia Debt Deal“ verlangten die Anzeigeerstatter 2013 die

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.02.2014
NADJA ACKERMANN
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Wiederaufnahme des Verfahrens. Dies lehnte die Bundesanwaltschaft ab, da sie
einerseits das Vorliegen neuer Tatsachen verneinte und andererseits nicht davon
ausging, dass ein derart komplexer Sachverhalt noch vor Ablauf der absoluten
Verjährung 2015 aufgearbeitet werden könnte. Darüber hinaus sei die Bestechung
fremder Amtsträger in der Schweiz erst seit 2000 verfolgbar. 6

Privatrecht

In der Herbstsession 2015 nahm der Nationalrat ein Postulat Schneider Schüttel (sp, FR)
an, das den Bundesrat auffordert zu prüfen, wie Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen beim Auffinden ihrer Sparhefte unterstützt werden können.
Konkret sollen Betroffene bei Banken für die Nachforschungen keine Gebühren
bezahlen müssen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga begrüsste den Vorstoss insofern,
dass er genau in die Richtung gehe, die der Bundesrat in der Vernehmlassungsvorlage
zum Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und
Fremdplatzierungen vor 1981 – dem Gegenentwurf zur Wiedergutmachungsinitiative –
vorgesehen habe. 7

POSTULAT
DATUM: 21.09.2015
KARIN FRICK

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung seines Entwurfs zum Bundesgesetz über die
Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981
empfahl der Bundesrat ein Postulat Schneider Schüttel (sp, FR) zur Abschreibung. Das
Postulat hatte den Bundesrat beauftragt, zu prüfen, inwiefern Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen bei der Suche nach ihren Guthaben auf Sparheften unterstützt
werden können. Der Gesetzesentwurf – als indirekter Gegenvorschlag zur
Wiedergutmachungsinitiative – erfülle laut dem Bundesrat das Anliegen des Postulats,
da er vorsehe, dass insbesondere die kantonalen Archive auf Ersuchen hin abklären, ob
in ihren Aktenbeständen Informationen über allfällige Sparguthaben von Betroffenen
enthalten sind. Bei allfälligen Hinweisen auf ebensolche Sparguthaben sollen die
betroffenen Personen oder ihre Rechtsnachfolger die erforderlichen Abklärungen
unentgeltlich vornehmen können. Der Nationalrat schrieb das Postulat daher im Juni
2016 ab. 8

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
ELIA HEER

Datenschutz und Statistik

Im April 2014 sorgte die Aufdeckung einer Sicherheitslücke bei der weitverbreiteten
Verschlüsselungssoftware Open SSL für Aufregung. Durch das „Heartbleed“ genannte
Leck konnten Kriminelle an sensible Daten wie Passwörter gelangen. Betroffen waren
viele Dienstleistungsanbieter wie Krankenversicherer, Banken, Webshops, Google und
Yahoo. Nachdem die Sicherheitslücke wohl zwei Jahre bestanden hatte, konnte sie bei
den betroffenen Banken in der Schweiz innerhalb eines Tages geschlossen werden. 9

ANDERES
DATUM: 11.04.2014
NADJA ACKERMANN

Im Nachgang des Wirbels um die Weitergabe persönlicher Daten von
Bankmitarbeitenden lancierte der Kanton Genf eine Standesinitiative, um die
Betroffenen künftig besser zu schützen. Der Vorstoss sah vor, dass die Weitergabe von
Personendaten ausserhalb von Rechtshilfeabkommen oder bestehenden
internationalen Verträgen nicht mehr erlaubt wäre, und dass in künftigen Abkommen
ausdrücklich das Recht auf Anhörung festgehalten würde. Da der Gegenstand der
Initiative mit den nach dem Scheitern der Lex USA entworfenen Musterverfügungen
bereits materiell erfüllt war, gab der Ständerat der Standesinitiative keine Folge. Wäre
der Initiative Folge gegeben worden, so hätte dies auch eine Änderung der bisherigen
Praxis zur Folge gehabt, da heute die Amtshilfeabkommen meist in Gesetzen und nicht
in Rechtshilfeabkommen oder internationalen Verträgen geregelt sind. 10

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.12.2014
NADJA ACKERMANN
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Kriminalität

Im Januar gab der Bundesrat den Vorentwurf für eine Ausweitung der Bestimmungen
gegen die Geldwäscherei auf den ganzen Finanzsektor in die Vernehmlassung. Dem
neuen Gesetz sollen nicht nur wie bisher Banken unterstellt sein, sondern alle im
Finanzmarkt tätigen Akteure, also auch Versicherungen, PTT, Treuhänder, Anwälte und
andere mit Finanzierungs- und Kreditgeschäften befasste Personen und Firmen.
Vorgesehen ist eine Identifizierungspflicht für Kunden (bei Bargeschäften ab CHF
25'000) und die Abklärung der wirtschaftlichen Hintergründe und des Zwecks der
Transaktion bei Anzeichen von verdächtigen Handlungen. Bei Gewissheit oder
begründetem Verdacht soll eine Meldepflicht eingeführt werden.
Die Reaktionen auf den Vorschlag des Bundesrates fielen überwiegend negativ aus.
Keinen dringenden Handlungsbedarf konnten die ins Visier genommenen Treuhänder
ausmachen. Für die Banken ist zwar ein solcher durchaus gegeben, die neuen Regeln
würden aber ihrer Ansicht nach die bestehenden Normen konkurrenzieren und zu
Ungereimtheiten führen. Die vorgesehene Meldepflicht bei verdächtigen Transaktionen
lehnten sie, wie übrigens auch die FDP und die SVP, ab. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.01.1994
HANS HIRTER

Eine internationale Expertenkommission hatte im Vorjahr die Vorkehrungen der
Schweiz gegen die Geldwäscherei ins Examen genommen und war dabei, namentlich für
den Bankensektor, zu einem guten Ergebnis gekommen. Wie der Bundesrat schlug auch
sie vor, die Bestimmungen auch auf den Parabankensektor auszuweiten. 12

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 18.01.1994
HANS HIRTER

In der bisher grössten in der Schweiz aufgedeckten Geldwäschereiaffäre
beschlagnahmten die Behörden bei der Schweizerischen Bankgesellschaft rund USD 150
Mio. Die Ermittlungsbehörden vermuten, dass diese Gelder von kolumbianischen
Drogenhändlern stammen. Sie wurden vor Inkrafttreten des Geldwäschereigesetzes
(August 1990) angelegt und nachher vom verantwortlichen Bankangestellten nicht
gemeldet, obwohl er nach Ansicht der Justizbehörden von ihrer illegalen Herkunft
Kenntnis hatte. 13

ANDERES
DATUM: 19.04.1994
HANS HIRTER

Am 17. Juni legte der Bundesrat die Botschaft zu einem neuen Bundesgesetz zur
Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor vor. Dieses soll Lücken im zur Zeit
gültigen Gesetz schliessen, indem zusätzlich zu den Banken auch andere
Leistungsanbieter des Finanzsektors einbezogen werden. Damit würde ein den ganzen
Finanzsektor abdeckender einheitlicher Standard der Sorgfaltspflichten geschaffen,
welcher insbesondere die Identifizierungs- und Ausweispflicht für Kunden sowie die
Feststellung der effektiv wirtschaftlich berechtigten Person umfasst. Als auch den
Bankensektor betreffende Neuerung sieht der Entwurf zudem eine Meldepflicht für
Transaktionen vor, bei denen ein begründeter Verdacht auf Geldwäscherei besteht. Ist
eine derartige Meldung an die Behörden erfolgt, müssen die entsprechenden
Vermögenswerte automatisch blockiert werden; der Kunde oder Dritte dürfen jedoch
über die Meldung nicht informiert werden. Der Kritik der Banken am ursprünglichen
Vernehmlassungsentwurf von 1994 wurde insofern Rechnung getragen, als die
Meldepflicht (nicht aber das Melderecht) entfällt, wenn auf die Aufnahme einer
Geschäftsbeziehung verzichtet worden ist. Zur Entgegennahme der Meldungen soll
gemäss Vorschlag des Bundesrates eine zentrale Stelle im Bundesamt für Polizeiwesen
geschaffen werden, welche die Informationen koordiniert und sie an die kantonalen
Strafverfolgungsbehörden weiterleitet. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.1996
HANS HIRTER

Eine Studie des Instituts für Kriminologie der Universität Zürich hat gezeigt, dass die
Schweiz im Bereich Kriminalität den Level Europas erreicht hat. Ein Beispiel dafür
waren die schweizweiten Skimmingfälle. Für die Banken sei es aber sehr schwierig,
Bankomatenbetrüger, die illegal Kartendaten erlangen, gänzlich das Handwerk zu
legen. 15

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.08.2011
NADJA ACKERMANN

1) AB NR, 1994, S. 1270 f.; AB NR, 1994, S. 1271 f.; TA, 3.2.94; NZZ, 7.2., 13.4., 26.8. und 29.8.94; JdG, 29.11.94.
2) BZ, 3.5.11
3) NZZ, 17.12. und 19.12.13
4) AB SR, 2012, S. 1037
5) AB NR, 2013, S. 1070 ff.
6) Medienmitteilung Bundesanwaltschaft vom 04.02.14.pdf
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